
Fusionsprojekt

Dürrenäsch-Leutwil

Vorvertrag
(im Sinne eines Projektauftrages)

zum Projekt

F u si on sa bklö r ungen Dü r renö sch- Leutwi I

w6

Gemeinde Dürrenäsch

Vertreten durch den Gemeinderat Dürrenäsch,

c/o Gemeinde Dürrenäsch, Sedetstrasse 1, 5724 Dürrenäsch

Gemeinde LeutwiI

Vertreten durch den Gemeinderat Leutwit,

c/o Gemeindeverwattung Leutwil, Dorfstrasse 12, 5725 Leutwil

Dieser Vertrag regelt die Modatitäten der Fusionsabktärungen der Gemeinde Dürrenäsch und der Ge-

meinde Leutwit. Gegenüber diesem bleiben anderstautendes kantonales Recht sowie anderslautende Be-

schtüsse übergeordneter lnstanzen vorbehatten.
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Allgemeine Bestimmungen

Art 1. Zweck / Absicht

1 Unter dem Namen Fusionsprojekt Dürrenäsch-Leutwil prüfen die Gemeinde Dürrenäsch und

die Gemeinde LeutwiI die Machbarkeit einer Vereinigung der beiden Gemeinden. Das Zie[

ist eine Urnenabstimmung im Frühjahr 2028 über die gemeinsame Fusionsvorlage in den

zwei beteitigten Gemeinden.

2 Ein Zusammenschluss der beiden Gemeinden würde vorbehätttich der Zustimmung der

Stimmberechtigten beider Gemeinden auf den 1. Januar 2030 vottzogen.

3 Der Zeitplan im Anhang dieses Vertrags ist eine grobe Annahme für den optimaten Ablauf.

Bei wichtigen Gründen kann durch Beschluss der Vereinigten Gemeinderäte vom Zeitptan

und dem Abstimmungs- respektive Fusionstermin abgewichen werden.

4 Die Abklärungen erfotgen ergebnisoffen und auf Augenhöhe zweier gleichberechtigter Ge-

meinden.

5 Die Abktärungen werden in partnerschafttichem Verhältnis durchgeführt. Attfättige Kon-

flikte werden frühzeitig und deeskatierend angegangen.

6 lnhatttiche Aussagen zu den Abktärungen, namentlich zu personetlen Fragen (2.8. zu Job-

garantie oder Anstetlungsbedingungen), dürfen nicht getätigt werden bevor nicht die defi-

nitive Lösung von den Vereinigten Gemeinderäten verabschiedet und eine Kommunikation

explizit genehmigt ist.

7 Dieser Vertrag regett die Organisation der Abklärungsarbeiten seitens der Vertragsgemein-

den.

Art2. Rechtsform

Das Fusionsprojekt hat die Rechtsform eines Vertrages.

Art 3. Treuepflicht

1 Mit Unterzeichnung dieses Vorvertrages verpftichten sich die Gemeindeträte, sich gegen-

seitig über sämtliche Aktivitäten und Geschäfte, wetche die Vereinigung tangieren könn-

ten, zu informieren.

2 Die vertragsschliessenden Gemeinderäte verpftichten sich, die Vorarbeiten in jeder Bezie-

hung zu unterstützen,
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lnhaltliche Eckwerte

Die Gemeinderäte der beteitigten Gemeinden haben sich im Vorfetd bereits auf einige inhalttiche Eck-

werte geeinigt.

Art 4. Synergieeffekte

Die Finanzen sind nicht Hauptmotivation für die Fusionsabklärungen. Den Gemeinderäten ist
jedoch wichtig, dass sich auch Synergieeffekte (2.B. Personatkosten) ergeben. Die Facharbeits-

gruppen sind angehalten, in ihrer Arbeit entsprechend zu planen und diese Synergieeffekte zu

identifizieren und zu reatisieren.

Art5. Zusammenschlussform

Die beiden Gemeinden werden zu einer neuen Gemeinde mit voraussichttich neuem Namen zu-

sammengeschlossen. Bei der Fusion handett sich daher nicht um eine Übernahme bzw. Einge-

meindung.

Art 6. Wappen

Das Wappen der vereinigten Gemeinde wird in der Projektsteuerung besprochen und definiert
(gemäss Vorschtägen eines Heratdikers).

Organisation

Art 7. Organisation

Die Organe des Fusionsprojektes sind:

- Vereinigte Gemeinderäte (VGR)

- Projektsteuerung (PS)

- Projektteitung inkl. Sekretariat (PL)

- Facharbeitsgruppen (FG)

- ReftexionsgruppeBevötkerung(RB)

Das Organigramm ist in Anhang 2 ersichtlich.

Gemeinderäte

1 Die Gemeinderäte sind die Auftraggeber und die oberste Projektbehörde. Sie bestimmen

und entscheiden einzeln oder bei wesenttichen Projektmeilensteinen gemeinsam. ln we-

sentlichen Fragen ist Einstimmigkeit unter den beiden Gemeinderäten zu erzielen (jede

Gemeinde stimmt zu). Die Gemeinderäte benennen aus ihren Reihen sechs Vertreter in die

Projektsteuerung (drei pro Gemeinde).

2 Mit der Unterzeichnung des Fusionsvorvertrages verpftichten sich die Gemeinderäte, sich

gegenseitig über sämttiche Aktivitäten und Geschäfte, wetche die Vereinigung tangieren

könnten, zu informieren.

3 Die Gemeinderäte werden von der Projektsteuerung und vom Projektteiter über alte wich-

tigen Schritte auf dem Weg zur beabsichtigten Fusion informiert.

Art 8.
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Art 9.

Art 10.

Vereinigte Gemeinderäte (VGR)

1 Die Versammtung der Vereinigten Gemeinderäte besteht aus allen Mitgliedern der Gemein-

deräte, inklusive Gemeindeschreiber.

2 Stimmberechtigt sind die Gemeinderäte der beiden Gemeinden. Die Gemeindeschreiber

haben eine beratende Funktion. An den Sitzungen nehmen auch folgende nicht stimmbe-

rechtigte Personen teil:

- Externer Projektteiter BDO AG

- Vertreter Kanton, Departement Volkswirtschaft und lnneres (DVl)

3 Die Versammtung der Vereinigten Gemeinderäte behandelt wichtige Verhandtungsgrundta-

gen, wie:

- Definition der Projektziete

- Ergebnisse und Vorschtäge der Facharbeitsgruppen

- Verabschiedung des Fusionsvertrags z. H. der Gemeindeversammlungen

- Abstimmungsbotschaft

Sie entscheidet über die Weiterführung des Projektes bei wichtigen Meilensteinen (Fusi-

onsvertrag, Abstimmungsvortage).

4 Die Vereinigten Gemeinderäte bestimmen und entscheiden einzeln oder bei wesenttichen

Projektmeilensteinen gemeinsam. Für Beschtüsse muss jeweils in beiden Gremien der Ge-

meinderäte je eine Mehrheit zustimmen.

5 Die Versammtung wird vom Projektleiter geleitet.

6 Der Projektleiter führt das Protokott.

Die Vereinigten Gemeinderäte tagen, wenn wichtige Meitensteine erreicht werden und Ent-

scheide im Projekt anstehen. Diese werden bereits beim Projektbeginn festgelegt.

Projektsteuerung (PS)

1 Die Projektsteuerung ist beschtussfähig, wenn zwei Drittet der stimmberechtigten Mitgtie-

der anwesend sind. Stimmberechtigt sind die Delegierten der Projektgemeinden. Sie ent-

scheiden mit dem einfachen Mehr der Stimmenden. Die Vorsitzenden stimmen mit. Bei

Stimmengleichheit wird der Entscheid ins Gremium der Vereinigten Gemeinderäte übertra-

gen.

2 Die Projektsteuerung besteht aus folgenden, stimmberechtigten Personen:

- Josef Witti (Gemeindeammann Dürrenäsch), Co-Vorsitz

- Lukas Spirgi (Gemeindeammann Leutwit), Co-Vorsitz

- Simone Bertschi (Vizeammann Dürrenäsch)

- Hans-Rudolf Senn (Gemeinderat Leutwit)

Nicht stimmberechtigte Mitglieder sind:

- Manuela Riner (Gemeindeschreiberin Dürrenäsch)
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Art 11.

- Hans Schtatter (Gemeindeschreiber Leutwit)

- Vertreter Kanton, Departement Volkswirtschaft und lnneres (DVl)

3 Die in Abs. 2 aufgeführten stimmberechtigten Personen verfügen über total vier Stimm-

rechte, wovon zwei der Gemeinde Dürrenäsch und zwei der Gemeinde LeutwiI zustehen.

4 Die Projektsteuerung wird von den folgenden nicht stimmberechtigten Mitgliedern unter-

stützt:

- Projektleiter

- Projektsekretariat

- weitere lnstitutionen nach Bedarf

5 Das Co-Präsidium der Projektsteuerung wird gebitdet durch die beiden Gemeindeammän-

ner.

6 Für "ad hoc Kommunikation" ist das Co-Präsidium der Projektsteuerung zuständig.

7 Die Projektsteuerung ist zuständig für:

- sie verfügt die notwendigen Massnahmen zur Abwicktung des Projektes (Aktivitäten,

Aufgabenbereiche, Grobterminptan )

- sie wählt die Projektteitung und das Projektsekretariat, stettt sie ein und enttässt sie

- bestimmt die AnzahI und Themen der Facharbeitsgruppen sowie der Reftexionsgruppe

Bevötkerung

- wähtt die Facharbeitsgruppenteiterinnen und -leiter

- wähtt die Facharbeitsgruppenmitgtieder

- genehmigt das Budget und nimmt notwendige Anpassungen vor, soweit diese Anderun-

gen totatisiert 20 % des ursprüngtichen Gesamtbudgets nicht überschreiten

- genehmigt die Zwischenberichte der Fachgruppen

- schtiesst Verträge mit externen Beratern ab

8 Die Sitzungen der Projektsteuerung werden vom Projektleiter geleitet.

9 Über die Sitzungen der Projektsteuerung ist ein Protokoll zu führen.

Projektleitung

1 Das Projekt wird von der externen Co-Projektleitung (BDO) geleitet (nachfotgend "Projekt-

leiter" genannt). Der Projektleiter ist in den Projektgremien nicht stimmberechtigt.

2 Der Projektleiter übernimmt die Projektptanung und -überwachung. Er vergibt Aufträge an

Mitwirkende, sorgt attenfatts bei Linienverantworttichen für Durchsetzung der Aufträge und

Termine und ist befugt, Weisungen an im Projekt invotvierte Personen zu geben.

3 Der Projektleiter hat die Ergebnisverantwortung für die Realisierung des Projekts innerhalb

der Projektziele bezügtich Termine und Quatität. Er setzt Beschlüsse um, sichert den lnfor-

mationsftuss, ist Ansprechpartner und verantwortet die Dokumentation. Er führt durch die

Sitzungen der Projektsteuerung und der Vereinigten Gemeinderäte.
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Art 12.

Art 13.

4 Aufgaben und Kompetenzen des Projektteiters:

- Der Projektteiter koordiniert atte Aktivitäten, welche zur Erreichung der Projektziele

nötig sind.

- Er leitet die Aktivitäten der Projektsteuerung in Absprache mit dem Vorsitzenden, dem

er untersteltt ist. Dabei wird er vom Projektsekretariat sowie atlenfalts von kantonaten

Stetlen unterstützt.

- Er stetlt sicher, dass die erforderlichen Entscheide und Beschlüsse rechtzeitig zustande

kommen.

- Er führt den Projektptan und schtägt erfordertiche Massnahmen vor.

- Er berichtet an den Sitzungen der Projektsteuerung und der Vereinigten Gemeinderäte

über den aktuelten Projektfortschritt.

- Er kontroltiert das Projekt bezügtich Termine.

- Er koordiniert, sofern nötig, die Arbeit der Facharbeitsgruppen und unterstützt die

Facharbeitsgruppen bei Bedarf .

- Er organisiert die zentrale Aktenabtage.

- Er unterstützt die Facharbeitsgruppen beim Start ihrer Arbeit und bei der Ersteltung der

Entscheidungsgrundtagen für die Umsetzung.

Der Projektteiter verantwortet die umfassende und votlständige Projekt-Dokumentation, so

dass sie nach einer attfättigen Annahme der Fusionsvorlage für die Umsetzung zur Verfü-
gung steht.

Projektsekretariat PSe

Möglichst viele administrativen Aufgaben werden im Projektsekretariat geführt. Das Projektsek-

retariat wird vom Projektleiter verantwortet, einzetne Arbeiten sowie die Facharbeitsgruppen-

Protokolte werden an weitere Mitarbeitende delegiert. Das Projektsekretariat verantwortet

u.a. fotgende Aufgaben:

- Protokottführung in den Vereinigten Gemeinderäten und in der Projektsteuerung

- Terminkoordination

- Raumreservation

- Sitzungsorganisation und Sitzungsvorbereitung

- Organisation der zentraten Datenablage (Kundenportat von BDO)

- Redaktion und Lektorat von Berichtsentwürfen

Projektunterstützung

Der Kanton unterstützt die Zusammenschtussprojekte der Gemeinden einerseits durch Beratung

der Projektgremien und anderseits durch finanzietle Leistungen. Dazu zählen:

- Mitwirkung in Projektorganisationen und -gremien

- Unterstützung und Mitwirkung bei der Beurteilung finanzietler Auswirkungen
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Art 14

- Kontakte zu anderen Verwattungsabteilungen des Kantons

- Beratung in rechtlichen Fragen

- RechttichePrüfungvon Zusammenarbeits- und Zusammenschtussverträgen

Facharbeitsgruppen

1 Die Projektsteuerung bestimmt Facharbeitsgruppen und wählt deren Mitgtieder. Die Fach-

arbeitsgruppen erarbeiten die Grundtagen für die Fusionsabklärungen. Sie erarbeiten Lö-

sungsvorschtäge, entscheiden aber nicht abschliessend. Die Aufträge werden von der Pro-

jektsteuerung festgetegt und erteilt.

2 Das Projekt gtiedert sich in fünf Facharbeitsgruppen. Es sind dies:

- Recht, Behörden und Verwaltung

- Finanzen und Steuern

- Ortsbürgergemeinde und Kuttur

- Bitdung, Soziales und Gesettschaft

- Infrastruktur, Umwelt, Raumordnung, Verkehr, Sicherheit

3 Bei Bedarf beschtiesst die Projektsteuerung über die Schaffung von weiteren themenspezi-

fischen Facharbeitsgruppen oder Verschiebung von Themen von einer zur anderen Fachar-

beitsgruppe.

4 Die Zielsetzungen, Aufträge, Termine usw. werden in den einzetnen Pftichtenheften der

Facharbeitsgruppen aufgeführt.

5 Die Facharbeitsgruppe Finanzen übernimmt eine Querschnittfunktion. Sie erstettt mit Hitfe

einer Finanzstudie ein Modell der neuen Gemeinde. Dieses wird den übrigen Facharbeits-

gruppen zur Verfügung gesteltt, von diesen diskutiert, verfeinert und bei Bedarf modifi-

ziert. Am Ende des Prozesses ersteltt die Facharbeitsgruppe Finanzen den Finanz- und Auf-

gabenplan der neuen Gemeinde. Dieser enthätt die fusionsspezifischen Kosten und Ge-

winne, und er dient ats Grundtage für Verhandlungen mit dem Kanton über einen Fusions-

beitrag.

6 Die Facharbeitsgruppe Finanzen erarbeitet zuhanden Projektsteuerung und Vereinigte Ge-

meinderäte einen Entwurf des Beitragsgesuchs an den Kanton (Zusammenschtussbeitrag).

7 Die Facharbeitsgruppen erstelten einen Arbeitsptan und ein Budget, die von der Projekt-

steuerung genehmigt werden.

8 Die wichtigsten Facharbeitsgruppen werden von Mitgtiedern der Projektsteuerung geteitet

und weitere Facharbeitsgruppenleitungen von der Projektsteuerung gewähtt. Facharbeits-

gruppenmitgtieder werden von der Projektsteuerung gewähtt.

9 Die Leitung der Facharbeitsgruppe verantwortet die Dokumentation der Arbeit und die Da-

tensicherung in der internetbasierten Projekt-DatenabIage.

1 0 Bei wichtigen Facharbeitsgruppen kann der Projektleiter respektive Mitarbeitende die Lei-

tung der Facharbeitsgruppe übernehmen. Die Facharbeitsgruppen werden bei Bedarf durch

den Projektleiter unterstützt.
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Mitwirkung der Bevölkerung

Art 1 5. Einbezug der Bevölkerung

1 Es wird eine offene und transparente Projektinformation gepftegt.

2 Die Bevötkerung ist am Prozess phasengerecht zu beteitigen.

3 Pro Facharbeitsgruppe kann pro Gemeinde je eine Person als Bevölkerungsvertretung Ein-

sitz nehmen.

4 Eine begrenzte Zah[ von Personen aus der Bevötkerung beider Gemeinden können in einer

zu bitdenden Reftexionsgruppe Bevötkerung" Einsitz nehmen.

5 Der Einbezug der öffenttichkeit wird in einem Kommunikationskonzept geptant. Dieses

wird vom Projektleiter ausgearbeitet und durch die Projektsteuerung verabschiedet.

Finanzen

Art 16.

Art 17.

Art 18.

Art 19.

Finanzierung

Das Projekt wird durch Beiträge der am Projekt beteitigten Gemeinden und durch Kantonsbei-

träge finanziert.

Kostenteiler

1 Die Kosten, die im Zusammenhang mit dem Votlzug dieses Vertrages anfalten, werden nach

Abzug des Kantonsbeitrages von den beiden Gemeinden je zur Hätfte getragen.

2 Das Projekt ist kostenbewusst zu führen. Es ist auf die Einhaltung des Budgets zu achten.

3 Die Projektsteuerung entscheidet über die Verwendung der budgetierten Reserve.

Führen der Projektrechnung

Die Projektrechnung wird von der Gemeinde Dürrenäsch geführt. Es sind sowohl die internen

wie auch die externen Projektkosten zu erfassen.

Der Rechnungsführer tegt viertetjährtich einen Sott-lst-Vergteich mit Abweichungsanatyse und

nach Bedarf Vorschläge für Korrekturmassnahmen vor.

Entschädigung für Projektmitwirkende

1 Die Sitzungen der Vereinigten Gemeinderäte, der Projektsteuerung, der Facharbeitsgrup-

pen sowie der Reftexionsgruppe Bevötkerung werden entschädigt. Die Projektsteuerung

erstettt ein Entschädigungsregtement für Sitzungsteilnahmen, Protokottierung und Berichts-

redaktion.

2 Die im Projekt eingesetzten Mitarbeitenden leisten ihre Stunden im Rahmen ihrer Arbeits-

zeit.

3 Externe Personen in den Facharbeitsgruppen (2.8. Kommissionsmitglieder) erfassen ihre

Sitzungen sowie den Aufwand für Protokottierung und Berichtredaktion. Die Vertreter des

Kantons erhatten keine Entschädigung.
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Art 20.

Art 21.

4 Der Rechnungsführer verantwortet eine zweckdientiche Rapportierung und Erfassung der

Aufwände.

Prüfung der Rechnung

Das Prüfungsorgan der rechnungsführenden Gemeinde Dürrenäsch prüft die Rechnung und er-

stattet den Gemeinderäten der beteitigten Gemeinden, der Projektsteuerung und dem Kanton

Bericht.

Haftung

Es gelten die Bestimmungen des Haftungsgesetzes (SAR 150.200).

Zusammenarbeit und Verhältnis zu Dritten

Art 22. Förderung der Zusammenarbeit

Die am Projekt beteitigten Gemeinden sind verpflichtet, zum Nutzen des Fusionsprojektes ihre

Zusammenarbeit zu festigen und zu vertiefen.

Art 23. Zusammenarbeit mit dem Kanton

Atle am Projekt beteitigten Stetten sind daran interessiert, dass die Zusammenarbeit mit dem

Kanton ats Projektpartner mögtichst optimal und zietgerichtet vertäuft.

Ärt24. Zusammenarbeit mit Dritten

Für die Zusammenarbeit mit Dritten sind die Auftragsverhättnisse vor Auftragsbeginn zu klären

und schrifttich festzuhalten. Für die Auftragserteilung ist die Projektsteuerung zuständig.

Schlussbestimmungen

Art 25. lnkrafttreten

Der Fusions-Vorvertrag tritt, sofern beide beteitigten Gemeinderäte dem Vertrag zustimmen,

mit der Unterschrift der Gemeinderäte in Kraft.

Vorbehatten bteibt die Zustimmung der beiden Gemeindeversammtungen zum Projektierungs-

kredit im Juni 2026. Falls eine oder beide Gemeindeversammtungen dem Projektierungskredit

nicht zustimmen sottten, wird dieser Vorvertrag gegenstandstos.

Art26. Projektabbruch

Die Auflösung des Fusionsprojektes vor der Volksabstimmung über die Fusionsvorlage kann ein-

seitig vom Gemeinderat Dürrenäsch, respektive Gemeinderat LeutwiI beschtossen werden.

ln diesem Fa[[ werden die bis zu diesem Zeitpunkt aufgetaufenen Kosten hätftig aufgeteilt.

Art 27. Anzahl Exemplare

Der Vertrag ist dreifach auszufertigen, je ein Exemptar für die Vertragsparteien sowie ein

Exemp[ar zuhanden des Kantons.
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Die Vertragsgemeinden

Gemeinde Dürrenäsch, den

Gemeinderat Dürrenäsch

Gemeindeammann

Josef Witti

Gemeindeschreiberin

Manuela Riner

Gemeinderat LeutwiI

Gemeindeammann

Lukas Spirgi

Gemeindeschreiber

Hans Schtatter

.b2ß Gemei nde Leutwi [, a"n ..2.-3-.,.. 9.9.^.2p2 b

S,:iie ll v<:ti 131/i11t:4'7771;13 ittsits;t:;<.;j">kitit i;it,qt':i )Lir:'enCs:b-LetIiwiI



Anhang 1: Ablauf im Überblick

Zeitplon

02.2026 - 06.2026

Entscheid Kredit: 1 0.6.2026

Gemeindeversammlung: 01. / 02.2028

Urnenentscheid

04.2028

Vorprojekt
Antrag an Gemeindeversammlung/Einrvcünenat

Verhandlungsmandat
Bewilligung ftojektierungskedit

(faklulträllves Referendum)

bel Zuslinunung:
Häuptpraiekt

PmjeKorglnisslion
Terminptanung, Kommunikalbn

Projektarbeit

Anlrag an GemeindeversammlunglEinwohnenat
Zusämmenschluss der GeryFinden per n(,xx-)o(
G€nehmigung des ZusammenscHussvertnags

bei Zustimmung:
Obligatorisches Referendum

{volksalrstimmung)

bei Zustimmuru.
Beschlussfassung durch den Grossen Rat

JI

Antmg an Gemeiftle-
abteill.ng belr-
BeitragVorproiekl i)

Antragstdlung
GerneinrE- und
Ortschansnamen

J

J

I

I

I

Vororduno durch
Gerireindeäoteituno
(Zusammenschlus+
üertraq)

Antrag an
G€meindeabteilung betr
8eitsag l-lauptprojekt 1

Antrag an den
Regierungsrat zufianden
d€s Grossen Rets zlr
Genefimigur€ des
Zusammenschlusg
vertrags 1

Zusammenschluss: 1 .1 .2030

(neue Legislatur)

Umsetzung
Proieklorganisalion

Tatigkeibliste (Wahlen Gerneinderat, Autuau-
/Ablauforganisation, Venilaltur€sorganisatim.

Anpassung Reglemente usw.

I Erforderllche Bellagen: - Eesdrluss Gsneindeversammlung/EinuDhnerat Kostenzusarrynenstelluru

2 Erforderllche Beilagen: - Antrag an GenEindeversamrnlungy'EinwohrEnat, Kostenzusammenslellung

t Ertorderliche Beilagen: - Eericht unrl Antrag an Gemeinda/ersaffr{urq/E nionnefrat
- ProtoKon der Gemeindeversammlung/des Eini,rchnerals
- ZusänrrEnschlussvertrag
- Protol(olle der umenabslimmung
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Anhang 2: Organigramm

Stimmberechtigte

Itdltarbeltende
Leutwit und Dürrenäsch

Facharbeltsgruppe 1

,,Recht, Behörden und
Verwaltung"

Facharbeltsgruppe 2
,,Finänzen und Steuern"

Facharbelts3ruppe 3

,,Ortsbürgergemeinde und
Kuttur"

Facharbeltsgruppe 4
,,Bildung, Soziates und

Gese[schaft"

Facharbeitsgruppe 5
,,lnfrastruktur, Umwe{t, Raum-
ordnung, Verkehr, Sicherheit"
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